
Verfassung der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche (Auszug) 
 
Maßgeblich ist der im Gesetz- und Verordnungsblatt der Nordelbischen Kirche (GVOBl.) Nr. 12 / 2007 
veröffentlichte Text. 

 
Artikel 16 

 
(1) Der Kirchenvorstand besteht aus den 
Pastorinnen und Pastoren, die in der 
Kirchengemeinde eine Pfarrstelle innehaben 
oder verwalten, sowie den zu 
Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorstehern 
gewählten oder berufenen Gemeindegliedern. 
 
(2) Es werden mindestens sechs 
Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher 
durch die Gemeindeglieder in allgemeiner, 
unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer 
Wahl gewählt. 
 
(3) Bis zu zwei weitere Kirchenvorsteherinnen 
und Kirchenvorsteher können durch den noch 
im Amt befindlichen Kirchenvorstand im 
Benehmen mit dem Kirchenkreisvorstand 
berufen werden. Die Zahl der nichtgewählten 
Mitglieder darf nicht mehr als ein Drittel aller 
Mitglieder des Kirchenvorstandes betragen. 
 
 

 
(4) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Kirchengemeinde können nach Absatz 2 
gewählt oder nach Absatz 3 berufen werden. 
Ihre Zahl darf zusammen mit den Pastorinnen 
und Pastoren nicht mehr als ein Drittel aller 
Mitglieder des Kirchenvorstandes betragen. 
 
(5) Die Zahl der zu wählenden 
Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher 
wird vor jeder Wahl vom Kirchenvorstand mit 
Genehmigung des Kirchenkreisvorstandes 
festgesetzt. Verändert sich die Zahl der 
Pastorinnen und Pastoren nach Absatz 1 
während der Wahlperiode, so bleibt die 
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes im 
Übrigen bis zur nächsten Wahl unverändert. 
 
(6) Der Kirchenvorstand wird erstmals von dem 
bisherigen vorsitzenden Mitglied einberufen. 
Das an Lebensjahren älteste Mitglied des 
Kirchenvorstandes leitet sodann die Wahl für 
den Vorsitz. 


